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Allgemeines zum Schulbesuch 

 
Aufgrund der Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom 23.03.2021, 07.04.2021 und 

04.06.2021 und der entsprechenden Anpassungen in der 12. BayIfSMV ist die Teilnahme am Prä-

senzunterricht und an den Präsenzphasen des Wechselunterrichts an die 3G-Regel ge-

knüpft.  Hierzu ist jeweils ein - schriftlicher oder elektronischer - Nachweis über die Impfung, 

Genesung oder ein negative Testung in Bezug auf eine SARS-CoV-2-Infektion Pflicht. Dies 

gilt auch für die Teilnahme an sonstigen Schulveranstaltungen.  

 

Dies bedeutet konkret:  

 Zum Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen folgende Möglichkeiten zur Verfü-

gung:  

 

 Schüler*innen können das Testergebnis eines auf eigene Veranlassung bei einem von 

medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule durchgeführten PCR-Tests o-

der POC-Antigen-Schnelltests in der Schule vorlegen.  

 

 Schüler*innen können an der Schule unter Aufsicht Selbsttests durchführen.  

 

 Zu beachten ist, dass ein zuhause durchgeführter Selbsttest als Nachweis eines nega-

tiven Testergebnisses nicht ausreicht.  

 

 Die dem negativen Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorge-

nommene Selbsttest dürfen höchstens 48 vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorge-

nommen worden sein.  

 

Schüler*innen, die kein negatives Testergebnis vorweisen können und nicht zur Durchführung ei-

nes Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schüler*innen, welche aufgrund einer individuell 

beurteilten Gefährdung von der Teilnahme am Präsenzunterricht beurlaubt sind, erfüllen ihre 

Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht bzw. im Dis-

tanzlernen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht!  

 

 

 

 

Hygieneplan Schüler*innen 
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Allgemeine Verhaltensregeln 

 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

 

 Abstandhalten wo möglich (mindestens 1,5 m)  

 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Ta-

schentuch)  

 

 kein Körperkontakt 

 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 

 Toilettengang unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  

 

 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots  

 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (BYOD)  

 

 

Vorgehen bei Krankheitssymptomen: 

 Siehe S. 11 

 

Zusätzlich zu diesen grundsätzlichen Verhaltensregeln wurden für die für den Schulbesuch wei-
terführende Regeln beschlossen. 

 

Hygiene-Hinweise: 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit  
SARS-CoV-2 sind  
 
 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),  

 
 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch) und  
 

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m).  
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Weitere Verhaltensregeln 

 

 

Zusätzlich zu den bekannten Hygienehinweisen bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen 

zum Schutz Ihrer Mitschüler*innen sowie der Lehrkräfte auch zu berücksichtigen: 

 

Infektionsschutz: 

 Die Schüler*innen sind verpflichtet auf dem Schulgelände eine MNB zu tragen. Hierbei ist 
mindestens ein medizinischer MNS (OP-Maske) zu tragen. 

 Die Maskenpflicht besteht auch am Sitz- / Arbeitsplatz (vorerst bis Widerruf) 

 Das Mitführen von Ersatzmasken wird angeraten (Hinweise zu den Masken im Rahmenhy-
gieneplan Abschnitt 6 auf Seite 10).  

 Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts, der 
schulischen Ganztagsangebote bzw. der Mittagsbetreuung müssen Tragepausen/
Erholungsphasen gewährleistest sein. Schüler*innen ist es erlaubt, die MNB auf den Pau-
senflächen im Außenbereich abzunehmen.  

 Beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, sowie beim Aufenthalt im Raucherbe-
reich achten Sie bitte auf die Sicherheitsabstände. 

 In allen Unterrichtsräumen sind Waschbecken und ausreichend Seife vorhanden. 

 Im Eingangsbereich der Schule ist ein berührungsloser Desinfektionsspender vorhanden. 

 

 

Arbeitsmaterialien: 

 Bringen Sie, wenn möglich, ihren eigenen Laptop bzw. digitales Gerät Ihrer Wahl (BYOD) 

mit. 

 Sollten Sie Schreibunterlagen nichtdigitaler Art benötigen, bringen Sie diese bitte selbst 

mit. 

 

Die Regeln wurden von der Schulleitung in Beratung mit den Sicherheits– und Hygienebe-

auftragten auf Grundlage des Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygie-

nekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung sowie des Merkblatts „Umgang mit Krankheits– und Erkältungssymptomen bei Kin-

dern und Jugendlichen in Schulen“ getroffen (siehe Anhang ab S. 15). 
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Hinweise: 

 

Für den Aufenthalt im Schulgebäude gelten die selben Bestimmungen wie zum Schulbesuch für 

Schüler*innen (siehe S. 5). 

Im Rahmen der Öffnung der Schule sind zusätzlich zu den bekannten Hygienehinweisen folgen-

de Regelungen getroffen worden: 

 

Lehrerzimmer: 

Reinigen Sie nach getaner Arbeit bitte die von Ihnen benutzten Arbeitsflächen mit den vorhande-

nen Reinigungssprays/-tüchern. 

Die Arbeitsinseln in den Lehrerzimmern sind nach Benutzung entsprechend zu reinigen.  

Bitte bringen Sie wenn möglich Ihre eigenen mobilen Geräte mit. Sollten Sie dennoch die Aus-

rüstung in den Klassenzimmern benutzen, reinigen Sie vor und nach Ihren Unterrichtseinheiten 

die benutzten Gegenstände (Maus, Tastatur, Dokumentenkamera, etc.) und Arbeitsflächen mit 

den vorhandenen Reinigungssprays bzw. den Reinigungstüchern. 

Zusätzlich zur Grundausstattung in den Klassenzimmern (Papierhandtücher, Seife) wurden Rei-

nigungssprays und Reinigungstücher angeschafft, welche auf Anordnung zur hygienischen Rei-

nigung der Arbeitsplätze von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräfte bei Bedarf genutzt 

werden können. 

 

Grundsätzlich sind Maßnahmen ergriffen worden, die auch als Information an die Schülerinnen 

und Schüler gegangen sind und auch von den Lehrkräften eingehalten werden sollen: 

 

Hygiene-Hinweise: 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 
sind  
 
 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),  

 
 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch) und  
 

 das Abstandhalten wo möglich (mindestens 1,5 m).  
 

 

 

 

Hygieneplan Lehrkräfte 
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Zusätzlich zu den bekannten Hygienehinweisen bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen zum 

Schutz Ihrer Kollegen und Schüler*innen auch zu berücksichtigen: 

Infektionsschutz: 

 Das Tragen von medizinschen Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken, FFP2-Masken sind auch 

erlaubt) in den öffentlichen Bereichen (Schulgelände, Gänge, Lehrerzimmer, etc.) einzuhal-

ten. Das Mitführen von Ersatzmasken wird angeraten (Hinweise zu den Masken im Rah-

menhygieneplan Punkt 6 ab Seite 11). 

 Die Maskenpflicht besteht auch am Sitz- / Arbeitsplatz 

 In allen Unterrichtsräumen sind Waschbecken und ausreichend Seife vorhanden. 

 

Lüftung der Klassenzimmer: 

 Die Klassenzimmer werden mindestens alle 45 min intensiv laut Rahmenhygieneplan für 5 

min stoßgelüftet.  

Zusätzlich soll alle 20 min kurz stoß– bzw. quergelüftet werden.. 

 

Arbeitsmaterialien: 

 Bringen Sie, wenn möglich, ihren eigenen Laptop bzw. digitales Gerät Ihrer Wahl (BYOD) 

mit. 

Partner– und Gruppenarbeiten: 

 Partner– und Gruppenarbeiten sind erlaubt. Eine Einhaltung der Hygienestandards dabei 

wäre wünschenswert.  

Vorgehen bei Krankheitssymptomen: 

 Siehe S. 11  

Als Vorbilder für unsere Schüler*innen sollten wir uns genauso an diese Regelungen halten und 
einfordern, dass diese Empfehlungen und Regelungen eingehalten werden. Es sind zudem alle 
Maßnahmen im Haus als Plakate verteilt worden. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Regeln. 

 

Die Regeln wurden von der Schulleitung in Beratung mit den Sicherheits– und Hygienebe-

auftragten auf Grundlage des Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygie-

nekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung sowie des Merkblatts „Umgang mit Krankheits– und Erkältungssymptomen bei Kin-

dern und Jugendlichen in Schulen“ getroffen (siehe Anhang ab S. 15). 
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Hygieneplan Gebäude 

 

Die Reinigung des Gebäudes wird von einer Fremdfirma durchgeführt. 

 

Die Klassenzimmer werden entsprechend der Raumbelegung immer nach Unterrichtsende 
gereinigt. 
Die öffentlichen Bereiche insbesondere die Toiletten werden täglich und bei Bedarf gereinigt. 

Die Klassenzimmer werden vom Sicherheitsbeauftragten in regelmäßigen Abständen zusätz-
lich zu den täglichen Kurzinspektionen der unterrichtenden Lehrkräfte kontrolliert. Hierbei wird 
besonderes Augenmerk auf die Kontrolle der Reinigungsmöglichkeiten (Funktionalität Wasch-
becken, Menge Papierhandtücher, Menge Seife, Menge Desinfektionsmöglichkeiten) gelegt 
und bei Bedarf für die Folgetage nachgebessert.. 

Im Eingangsbereich der Städtischen Berufsschule für Informationstechnik wurde ein berüh-
rungsloser Desinfektionsspender für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Gäste installiert. 

Um die Umsetzung der Maßnahmen zu kommunizieren wurden an alle betroffenen Parteien 
entsprechende Informationen per Mail zugestellt. Zusätzlich wurden vor Ort in den entspre-
chenden Bereichen ausreichend Schilder aufgehängt um an die Maßnahmen zu erinnern. 

 

Maßnahmen Sporthalle: 

Im Sportunterricht ist zwingend auf den Mindestabstand (>1,5m) zu achten. Die Maskenpflicht 
wird auch für die Dauer des Sportunterrichts aufgehoben! 
Die weiteren Hygieneregeln sind einzuhalten! 

 

Die Regeln wurden von der Schulleitung in Beratung mit den Sicherheits– und Hygiene-

beauftragten auf Grundlage des Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und 

Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung sowie des Merkblatts „Umgang mit Krankheits– und Erkältungssymp-

tomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen“  getroffen (siehe Anhang ab S. 15). 
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Vorgehen Symptome und Erkrankungen 

 

Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie 

  

 Fieber  

 Husten  

 Kurzatmigkeit, Luftnot  

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns  

 Hals- oder Ohrenschmerzen  

 (fiebriger) Schnupfen  

 Gliederschmerzen  

 starke Bauchschmerzen  

 Erbrechen oder Durchfall  

 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:  

 Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leich-
ten Schnupfen und gelegentlichen Husten) oder  

 Die Schülerin bzw. der Schüler hat  

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen),  

 verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

 gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  

 

 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC

-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest 

reicht hierfür nicht aus! Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst 

wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome 

mehr aufweist und die Schule ab dem Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage 

nicht besucht hat. 
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Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen 

ohne Fieber und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch in folgenden Fällen 

möglich.  

Schulbesuch ohne Test: 

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen)  

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)  

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern  

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis 

auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests vorgelegt wird. Ein 

Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!  

Betreten Schüler*innen in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule iso-
liert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 

Die Mitteilungspflicht über Erkrankungen liegt wie bisher auch bei den Schüler*innen bzw. 
bei deren Erziehungsberechtigten. Hierzu wurde das Vorgehen bei Krankmeldungen ent-
sprechend angepasst: 

Schüler*innen im Präsenzunterricht melden sich nach wie vor über das Online-
Entschuldigungssystem krank.  
Bei Krankmeldungen im Zusammenhang mit Covid-19 muss zusätzlich eine Meldung an 
die Organisations-Mail-Adresse (bs-informationstechnik@muenchen.de) der Schule ge-
macht werden. 

Durch die Ergänzungsmail an die Berufsschule wird sichergestellt, dass die Schulleitung über 
mögliche Covid-19-Infektionen an der Schule stets informiert ist. 
Die Weiterleitung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgt täglich und inkludiert neben den 
Krankmeldungen der Schüler*innen auch die der Beschäftigten an der Schule. 

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurden die Lehrkräfte dazu aufgefordert die Situation in den 
Klassen im Auge zu behalten und bei entsprechenden Situationen mit möglichen Covid-19-
Symptomen entsprechend sensibel zu reagieren und erzieherisch auf die Schüler*innen einzu-
wirken.  

Die Verantwortung über die Anordnung von Quarantänemaßnahmen und der Präsenz– bzw. 

Online-Beschulung liegt beim Referat für Gesundheit und Umwelt und kann nicht auf die 

Schulleitung oder Lehrkräfte übertragen werden. 

Die Regeln wurden von der Schulleitung in Beratung mit den Sicherheits– und Hygiene-

beauftragten auf Grundlage des Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und 

Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung sowie des Merkblatts „Umgang mit Krankheits– und Erkältungssymp-

tomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen“ getroffen (siehe Anhang ab S. 15). 
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Vorgehen Selbsttestung an Schulen 

 

Zur schnellen, kurzfristigen Testung von Personal und Schüler*innen stehen an der BSIN-
FO Selbsttests CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test der Firma Siemens und 
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests der Firma Roche zur Verfügung. 

Diese werden von den Klassenlehrern für die Schüler*innen je nach Inzidenz mindestens 2 
mal wöchentlich angeboten. Die Selbsttests sind verpflichtend und benötigen eine einmali-
ge Zustimmung per Einwilligungserklärung. Bei minderjährigen Schüler*innen ist diese von 
den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Für Lehrkräfte gelten die Regelungen entsprechend. 

Anzahl der Testungen pro Woche: 3 mal wöchentlich (Montag, Mittwoch und Freitag) 

Durch die Art der Zusammensetzung der Selbsttest-Kits sind die Tests nur in der Schule 
durchführbar. Hierfür müssen entsprechende Vorbereitungen von den Lehrkräften getrof-
fen werden. Die Tests an sich werden von den Schüler*innen selbst durchgeführt. 
Die technische Umsetzung der Testung wird durch (Video-) Anleitungen unterstützt und 
von der Lehrkraft begleitet. 

Bei Bekanntwerden eines positiven Testergebnisses in der Klasse gilt:  

 Ruhe bewahren. Ein positives Testergebnis muss nicht bedeuten, dass die jeweilige 
Schülerin bzw. der jeweilige Schüler tatsächlich mit SARS-CoV-2-Virus infiziert ist. 
Daher heißt ein positives Testergebnis auch nicht, dass sich andere Schüler*innen 
bzw. die Lehrkraft angesteckt haben. Hierfür bleibt immer die endgültige Abklärung 
durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt abzuwarten. 

 Die Schülerin bzw. der Schüler mit positivem Testergebnis ist dennoch vom Rest der 
Klasse abzusondern und darf den Schulbesuch nicht weiter fortsetzen. 

 Die jeweilige Schülerin bzw. der jeweilige Schüler oder ggf. die Schule informiert die 
Erziehungsberechtigten, diese sollten wiederum das Gesundheitsamt informieren, 
welches regelmäßig eine PCR-Testung anordnen wird. Das Gesundheitsamt ent-
scheidet auch über eine mögliche Quarantäne der übrigen Personen in der Klasse als 
Kontaktperson 1 oder 2. 

 Daneben wird es bei Bekanntwerden eines positiven Testergebnisses in der Klasse 
ggf. erforderlich sein, sowohl die betroffene Schülerin bzw. den betroffenen Schüler 
als auch die von dieser bzw. diesem besuchte Klasse und ggf. weitere Kontaktperso-
nen psychisch zu unterstützen. Hier ist es wichtig, dass die unterrichtende Lehrkraft 
geeignet auf die Fragen der Schüler*innen eingeht und auf pädagogische Weise Ver-
unsicherungen entgegenwirkt. Die Lehrkräfte können sich hier bzgl. einer konkreten 
Unterstützung an die Schulpsychologin bzw. den Schulpsychologen der Schule wen-
den. 
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Dokumentation der Testergebnisse: 

Grundsätzlich werden die an der Schule gewonnenen Testergebnisse weder dokumentiert 
noch aufbewahrt. Etwas anderes gilt nur in folgenden Fällen: 

 Teilen die Schüler*innen der Schule ein positives Testergebnis mit, ist das in der An-
lage befindliche Formular „Information bei einem positiven Selbsttest auf das Corona-
virus SARS-CoV-2“ auszuhändigen. Das Formular wird von der Aufsichtsperson ko-
piert und bis zur Übernahme des Falles durch das Gesundheitsamt, längstens aber 
für 72 Stunden, bei Sicherstellung eines hinreichenden Schutzes vor unbefugten Zu-
griffen – außerhalb der Schülerakte aufbewahrt und ist im Anschluss zu vernichten. 

 Wichtig: Die Lehrkraft kann dabei regelmäßig nur bestätigen, dass das Testergebnis 
nach Auskunft der jeweiligen Schüler bzw. des jeweiligen Schülers im Rahmen eines 
an der Schule durchgeführten Selbsttests erzielt wurde. Eine Gewähr für das Ergeb-
nis bzw. die korrekte Durchführung kann die Lehrkraft nicht geben. 

 

Die Regeln wurden von der Schulleitung in Beratung mit den Sicherheits– und Hygiene-

beauftragten auf Grundlage des Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und 

Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung sowie des Merkblatts „Umgang mit Krankheits– und Erkältungssymp-

tomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen“ getroffen (siehe Anhang ab S. 15). 

Die Anleitungen zu den Selbsttests, die Einwilligungserklärung und das Formular zu 

den Informationen bei einem positiven Selbsttests sind auch dem Anhang zu entneh-

men (siehe Anhang ab S. 15). 
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Anhang 

Rahmenhygieneplan Schulen 
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Anhang 

Merkblatt Umgang mit Symptomen 
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Anhang 

Datenschutzhinweise für Selbsttestungen 



 

Stand: 26. November 2021 Version 6.3 39 



 

40 Version 6.3 © BS Info/BS Fisi Vet/Reb 

Anhang - Formular zu den Informationen 

bei einem positiven Selbsttest 
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Anhang 

Anleitung Selbsttest Siemens Schülerfassung 
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Anhang - Anleitung Selbsttest Siemens-

Lehrerfassung zur Vorbereitung der  

Schülertests 
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Anhang 

Anleitung Selbsttest Roche Schülerfassung 



 

Stand: 26. November 2021 Version 6.3 47 

 



 

48 Version 6.3 © BS Info/BS Fisi Vet/Reb 

Anhang - Anleitung Selbsttest Roche 

Lehrerfassung zur Vorbereitung der  

Schülertests 
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Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


